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Rechtssatz

Bei der Bestimmung, was Sache des Berufungsverfahrens ist, muß wie nach § 66 Abs 4 AVG auch gem § 289 Abs 1 BAO

im Falle von Unklarheiten des Spruches auf die Begründung zurückgegri@en werden, um den Gegenstand der

Entscheidungsbefugnis der Berufungsbehörde abzugrenzen. Die Bestimmung der "Sache" iSd § 66 Abs 4 und auch iSd

§ 289 BAO hat im Verfahren zur Erlassung eines antragsbedürftigen Verwaltungsaktes zunächst anhand des Antrages

zu erfolgen (Hinweis E 1.9.1988, 88/09/0022). Die Beurteilung, ob und inwieweit eine Behörde über einen Antrag

abgesprochen hat, hat aufgrund des Inhalts des Bescheides zu erfolgen, wobei davon auszugehen ist, daß der

Bescheidwille nicht allein aus dem Spruch oder einem "Vorspruch" zum Bescheidspruch abzuleiten ist, sondern sich

aus dem Gesamtzusammenhang ergeben kann (Hinweis E 29.10.1985, 85/05/0114).

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Bindung an den Gegenstand des

vorinstanzlichen Verfahrens AllgemeinIndividuelle Normen und Parteienrechte Auslegung von Bescheiden und von

Parteierklärungen VwRallg9/1

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1996:1996170232.X02

Im RIS seit

11.07.2001

Zuletzt aktualisiert am

30.01.2017

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/66
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/289
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/289


Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1996/6/25 96/17/0232
	JUSLINE Entscheidung


